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Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ 

 
  Beschlussvorlage 

   

                        X öffentlich 

   

  nichtöffentlich 
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  Sitzungstermin 

Beratungsfolge   

   

Verbandsausschuss    

   

Verbandsversammlung  05.10.2022 

   

Vorhaben der Gemeinde Nuthetal zur Herstellung einer Bewässerungsanlage für den 

Sportplatz im Ortsteil Fahlhorst – keine Bewässerung aus dem öffentlichen Trinkwasser-

netz 

 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Die Verbandsversammlung beschließt, im Fall einer Umsetzung des gemeindlichen Vorha-

bens zur Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Sportplatz im Ortsteil Fahlhorst einer 

Entnahme von Trinkwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz zu Bewässerungszwecken 

nicht zuzustimmen. 
 

 

Beratungsergebnis: 

 

Gremium: Verbandsversammlung: Sitzung am: 05.10.2022 TOP  9 

einstimmig mit Stimmen-

mehrheit 

JA 

 

 

............. 

NEIN 

 

 

............ 

Enthaltung 

 

 

............... 

ungültig 

 

 

………… 

lt. Beschl.- 

vorschlag 

abweich. 

Beschluss 

 

Leiter der Sitzung: Herr Sommerlatte 

 
 

 

Verbandsvorsteherin Für die Richtigkeit: 

 

  

Vorsitzender der Verbandsversammlung   
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Finanzielle Auswirkungen? 

ja:                                                    nein: x  

 

Problembeschreibung/Begründung: 

 

Im Rahmen der Abstimmung über den Nuthetaler Bürgerhaushalt 2023 wurde der Vorschlag 

zur Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Sportplatz in Fahlhorst gewählt. 

 

Für diese Bewässerung sind erhebliche Mengen an Wasser erforderlich. Eine Entnahme aus 

dem öffentlichen Trinkwassernetz würde zu einer noch stärkeren Inanspruchnahme der An-

lagen zur Trinkwasserversorgung (Wasserwerke und Trinkwassernetze) führen, vor allem 

unter dem Aspekt des ohnehin bereits sehr hohen Gartenwasserbedarfs im Verbandsgebiet. 

Ein solches Vorhaben würde auch dem Bestreben nach einem sorgsamen Umgang mit dem 

Lebensmittel Trinkwasser widersprechen und nicht im Sinne einer nachhaltigen Bewirt-

schaftung der Trinkwasserressourcen sein. Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwas-

ser muss Vorrang vor anderen Vorhaben, beispielsweise zur Sport- und Freizeitnutzung, ein-

geräumt werden. 

 

Daher wird im Fall einer Umsetzung des gemeindlichen Vorhabens zur Herstellung einer 

Bewässerungsanlage für den Sportplatz im Ortsteil Fahlhorst eine Entnahme von Trinkwas-

ser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz zu Bewässerungszwecken durch die Verbandsver-

sammlung abgelehnt. Für die Wasserbereitstellung sind andere Quellen zu nutzen, z. B. auf-

gefangenes Niederschlagswasser von Dachflächen oder Errichtung eines separaten Brunnens 

zur Brauchwassergewinnung. 

 
 

 

Änderung/Ergänzung des Beschlussvorschlages 
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